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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zum im Gegenstand bezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Landesre-

gierung unvorgreiflich der Haltung des Salzburger Landesregierung betr Erteilung der 

Zustimmung zur Kundmachung eines allfälligen Gesetzesbeschlusses des Nationalrates 

gemäß Art 131 Abs 4 B-VG folgende Stellungnahme bekannt: 

 

1. Zu Art 3 und Art 7: 

Zunächst wird auf die dem Bundeskanzleramt bereits übermittelte gemeinsame Länder-

stellungnahme vom 13. Februar 2013 (VST-1125/92), vor allem auf den darin zitierten Be-

schluss der Landeshauptleutekonferenz vom 24. Oktober 2012 (VST-361/364), hingewie-

sen. Diese gemeinsame Länderstellungnahme wird seitens des Landes Salzburg vorbe-

haltlos mitgetragen. Die kritische Haltung des Landes Salzburg zur geplanten Begrün-

dung einer Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts in Angelegenheiten des Art 

131 Abs 4 Z 2 lit b B-VG ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Errichtung ei-

ner Außenstelle des Bundesverwaltungsgerichts im Land Salzburg nicht vorgesehen ist 

und daher für die Parteien des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens eine Anreise zur 

nächstgelegenen Außenstelle des Bundesverwaltungsgerichts in Linz notwendig ist. Die 

Begründung einer Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts ist daher nicht nur aus 

fachlichen Gründen nicht zu begründen – die in den Erläuterungen dafür angeführten 

Gründe vermögen nicht zu überzeugen –, sondern widerspricht auch fundamental dem 

Gedanken der Bürgernähe.   
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2. Zu Art 11 und Art 13: 

Gegen die im § 17 Abs 1 und 2 PolKG und in den §§ 88 Abs 2 und 89 SPG geplanten Zu-

ständigkeiten des Landesverwaltungsgerichts bestehen vor dem Hintergrund der im Pkt 

1 enthaltenen Bedenken gegen eine gemäß Art 131 Abs 4 B-VG zustimmungsbedürftige 

Begründung von Zuständigkeiten des Bundesverwaltungsgerichts keine grundsätzlichen 

Einwände.   

 

Diese Stellungnahme wird der Verbindungsstelle der Bundesländer, den anderen Ämtern 

der Landesregierungen, dem Präsidium des Nationalrates und dem Präsidium des Bun-

desrates ue zur Verfügung gestellt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Für die Landesregierung 
Dr. Heinrich Christian Marckhgott 
Landesamtsdirektor 
Amtssigniert. Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter www.salzburg.gv.at/amtssignatur 

 
 
Ergeht an: 
 

1. Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, 1014 Wien, E-Mail 

2. Amt der Burgenländischen Landesregierung, E-Mail: CC 

3. Amt der Kärntner Landesregierung, E-Mail: CC 

4. Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 

5. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 

6. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, E-Mail: CC 

7. Amt der Tiroler Landesregierung, E-Mail: CC 

8. Amt der Vorarlberger Landesregierung, E-Mail: CC 

9. Amt der Wiener Landesregierung , Magistratsdirektion der Stadt Wien, Geschäfts-

bereich Recht - Gruppe Verfassungsdienst und EU-Angelgenheiten, E-Mail: CC 

10. Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung, Schenken-

straße 4, 1010 Wien, E-Mail: CC 

11. Präsidium des Nationalrates, E-Mail: CC 

12. Präsidium des Bundesrates, E-Mail: CC 

13. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, E-Mail: CC 

14. Institut für Föderalismus, E-Mail: CC 
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